
       
      

Gemeinde Rosengarten     Freiwillige Feuerwehr Rosengarten 

Ortsrat Tötensen      Ortswehr Tötensen 

Die Ortsbürgermeisterin     Ortsbrandmeister 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Tötensen und Westerhof, 

vor dem bevorstehenden Jahreswechsel möchten wir gemeinsam auf das durch die Gemeinde 

Rosengarten angeordnete 

    ABBRENNVERBOT  

von Feuerwerkskörpern (Klasse II / Kleinfeuerwerk / Silvesterfeuerwerk)  

IM UMKREIS VON 200 M ZU REETGEDECKTEN HÄUSERN hinweisen, 

gültig am 31. Dezember und 01. Januar. 

Die Anzahl und Lage der Reetdachhäuser in unseren Ortschaften führt dazu, dass u.a. dieses 

VERBOT FÜR NAHEZU GANZ WESTERHOF GILT. 

Auch große Teile von Tötensen sind durch mehrere reetgedeckte Häuser am Metzendorfer Weg von 

diesem Verbot abgedeckt. 

In den umseitig abgebildeten Karten sind die 200m-Umkreise um die jeweiligen Reetdachhäuser 

dargestellt. 

Um sowohl den Eigentümern und Bewohnern dieser Reetdachhäuser als auch den Mitgliedern 

unserer Freiwilligen Feuerwehr Tötensen einen entspannten und sorgenfreien Silvesterabend und 

Neujahrstag zu ermöglichen, bitten wir Sie dringend, auf die Einhaltung dieses Verbotes zu achten. 

Die offizielle Bekanntmachung der Gemeinde Rosengarten zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern 

finden Sie außerdem auf der Website der Gemeinde: www.gemeinde-rosengarten.de 

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2025. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Regina Lutz       Joachim Kröhnke-von der Weihe 

Ortsbürgermeisterin      Ortsbrandmeister 

 

http://www.gemeinde-rosengarten.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


